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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.2001

Norm

ABGB §484

ZPO §502 Abs1 A

Rechtssatz

Ob die Umstände des Einzelfalls die Annahme der Ersitzung eines Wegerechtes zu einem Wohnhaus auch im Umfang

des Befahrens zum Zweck des Personentransports rechtfertigen, stellt keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung

dar.

Entscheidungstexte

2 Ob 194/00v
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